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W O LPG A N C W l l i G A N D 

DIE REZEPTION A M E R I K A N I S C H E N RECHTS * 

I. A U S G A N G S P U N K T U N D Z IELSETZUNG 

1. Der Titel dieser Festschrift, die die «Schweizerische Rechts­
ordnung in ihren internationalen Bezügen» darstellen soll, weckt 
Assoziationen verschiedener Art, die naturgemäss durch aktuelle 
Ereignisse und Probleme mitbestimmt werden. So wird etwa die 
Berührung schweizerischer Rechtsverhältnisse mit ausländischen 
Rechtsordnungen durch das neue IPR-Gcsctz manifestiert. Wäh­
rend es sich dabei aber um ein seit langem geläufiges Phänomen 
handelt, das nur wegen der grösseren Mobilität der Bevölkerun­
gen und des stetig wachsenden Wirtschaftsvolumens quantitativ 
an Bedeutung gewonnen hat, gibt es eine Reihe von Vorgängen, 
die sowohl in ihrer Erscheinungsart wie in ihrer Auswirkung 
neue Dimensionen der «lntcrnationalität» aufweisen. Dies gilt 
auf der einen Seite für die Vereinheitlichung des Rechts der Eu­
ropäischen Gemeinschaften, die etwa im Bereich des Gcscll-
schaftsrechts oder der Produktchaftpflicht gravierende Konse­
quenzen für die schweizerische Rechtsordnung haben wird. 
Während diese sich aus der engen wirtschaftlichen und politi­
schen Beziehung zwischen der Schweiz und den umliegenden 
Mitgliedsländern der Europäischen Gemeinschaft gewissennas­
sen von selbst ergeben, stellt sich ein weiterer Komplex als Folge 
der Intcrnationalisierung und Globalisierung der Kapitalmärkte, 
aber auch der Wirtschaftskriminalität dar: Die verschiedenen Ab­
kommen über die Rechtshilfe zwischen den Vereinigten Staaten 
und der Schweiz sowie insbesondere die weitreichenden Ein-

* Dank schulde icli meinen Mitarbeiterinnen lie. iur. M . K O L L B H - T U M U R 
und lie. iur. C. M A I N A H U I - S P L Z I A L I für die Dokumentat ion; besonders verbun­
den bin ich denjenigen Advokati irbüros, die sich die Mühe gemacht haben, auf 
meine Umfrage zu antworten. 
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gr i f fe in das Gefüge des schweizerischen Rechts im Zusammen­

hang m i t der Ver fo lgung von Insidcrfäl len ' verdeut l ichen das 

auf exemplarische Weise. Im fo lgenden sol l jedoch nicht so sehr 

von solchen, auch in der nicht- jur ist ischen Öf fen t l i chke i t stark 

beachteten Erscheinungen die Rede sein, sondern von einer Ent­

w ick lung , d ie weniger spektakulär, nach meiner Einschätzung 

aber von noch grösserer Tragwei te ist. Ich bezeichne sie als die 

Rezeption amerikanischen Rechts, Sic ist nicht auf die Schweiz be­

schränkt, lässt sich aber gerade in einer seit eh und j e für die Be­

rücksicht igung ausländischen Rechts of fenen Rechtsordnung w ie 

derjenigen der Schweiz auf besonders exemplarische Weise be­

obachten und beschreiben. Ehe das im fo lgenden geschieht, sind 

einige Vorbemerkungen zur Te rm ino log ie und zur Zielsetzung 

der Untersuchung er forder l ich . 

2. W e n n hier n icht von anglo-amer ikanischcm, sondern nur 

von amerikanischem Recht gesprochen w i r d , so soll damit von a l ­

lem Anfang an klargestellt werden , dass es sich nicht u m ein 

neues Kapitel der t rad i t ionel len Gegenüberstel lung des k o n t i -

ncntaleuropäischcn und des angloamcrikanischcn Rechtskreises 

handel t2 . V ie lmehr geht es u m die Rolle^ die das Recht der Vereinig­

ten Staaten von Amerika seit dem Zweiten Weltkrieg spielt. Eine 

Reihe der i m fo lgenden mi tgete i l ten Beobachtungen beziehen 

sich auf den gesamten europäischen Kon t inen t einschliesslich 

Grossbri tannien. Mutat is mutandis lassen sich vergleichbare Ent ­

w ick lungen i m asiatischen Raum, insbesondere in Japan beob­

achten \ D ie fo lgenden Ausführungen beschränken sich aus den 

' Zum gesamten Komplex: Beiträge zum Schweizerischen ll.iiikenrecht, 
hrsg. von I tuDo i * VON GHAI ILNHI ILD, darin inshes. die Abhandlungen im Kapitel 
• Rechtshilfe»: Einzelheiten unten IV.4.b. 

' Vgl. dazu neuerdings das breitangelegte Porsclumgsprojekt: Englische und 
kontinentale Kcchtsgcschichte. l ld . I der Comparative Sludies in Continental 
and Anglo-American Legal I listory, hrsg. von lll.l.MUI C O I N G / K N U T N Ö K H , 
l ler lm 1985. 

' Die Darstellung dieser Zusammenhange bleibt einer späteren Untersu­
chung vorbehalten. 
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erwähnten Gründen vorwiegend auf die Situation in der 
Schweiz. 

3. Die Kennzeichnung des Vorganges durch den Begriff der Re­
zeption beruht auf einer ganzen Reihe von Erwägungen, die ih­
rerseits wieder mit der Zielsetzung der Untersuchung verknüpft 
sind. Generell wird mit dem Wort «Rezeption» die Übernahme 
fremder Ideen und fremden Gedankenguts bezeichnet, wie sie in 
allen Lebensbereichen vorkommt. Dabei ist von vornherein klar, 
dass der Uegriff erst aus dem jeweiligen Verwendungszusam­
menhang Konturen gewinnt, weil er so unterschiedliche Gegen­
stände wie fremde Religionen, Philosophien oder wissenschaftli­
che Theorien, aber auch gesellschaftliche Vcrhaltensnuister bc-
trelfeii kann. Infolgedessen ist der Degrüf der Rezeption in vie­
len Teilbereichen der Wissenschaft immer wieder problcmati-
siert worden; andererseits besteht insofern ein gewisser Konsens, 
als sich die Überzeugung durchgesetzt hat, dass alle Rezeptions­
vorgänge als kulturelle oder soziale Prozesse betrachtet und ver­
standen werden müssen. Dies gilt auch und in besonderem 
Masse für den Begriff der Rezeption, wie ihn die Rechtswissen­
schaft traditionellerweisc verwendet'1. 

4. Übernahmen fremden Rechts hat es zu allen Zeiten und in 
den unterschiedlichsten Formen gegeben. Wenn in der europäi­
schen Rechtswissenschaft von Rezeption gesprochen wird, so ruft 
dies ungeachtet zahlreicher anderer Übernahmevorgänge bis hin 
in die neueste Zeit5 eine ganz bestimmte Vorstellung hervor: 
Der kontinentalcuropäischc Jurist denkt an diejenige Rezeption, 

' '/.um Vorstellenden und Folgenden vgl. die verschiedenen Art. «Rezep­
tion» im Handwörterbuch Deutscher Rechtsgcschichtc IJd. 4 (1987) mit um­
fangreichen Nachweisen; ausserdem rcchtsvcrglcicheud IZHNST li. HIRSCH, Re­
zeption .ils sozialer l'rozcss, Ucrlin 1981, sowie die Arbeiten von RIIIINSIIPN 
(14,. 15). 

' /.um llcispicl die Übernahme des schweizerischen Rechts in der Türkei, 
dazu I linsen (I n.-I) sowie zuletzt |OIIANNI;S |ONAS, Bin zeitgenössischer Rezcp-
tiousprozess am llcispicl des türkischen Zivilrechts, Juristische Schulung 1987, 
266, mit zahlreichen Nachweisen. 

231 



Woilgang Wicgand Hand 124b" 

die in der europäischen Rcchtsgcschichtc als die Rezeption 
schlechthin gilt, nämlich die Ausbreitung des römisch-kanoni­
schen Rechts als ius commune in Europa. Gerade diese Assozia­
tion wird durch die Formel «Rezeption amerikanischen Rechts» 
angestrebt; denn in dieser Untersuchung soll zunächst aufgezeigt 
werden, dass zwischen dem Aufstieg des an den obcritalienischen 
Universitäten entstandenen «gelehrten Rechts» zum europäischen ius 
commune und dem hier zu beschreibenden Vorgang der Ausbrei­
tung amerikanischen Rechts frappierende Parallelen bestehen. Dieser 
Parallelität kommt eine Schlüsselfunktion zu, sowohl für die 
Analyse des Vorgangs selbst als auch für die daraus abzuleitenden 
Folgerungen sind nämlich wesentliche Erkenntnisse aus dem 
Vergleich beider Entwicklungen zu gewinnen. Damit sind zu­
gleich die weiteren Schlagwortc für die Zielsetzung der vorlie­
genden Arbeit formuliert: Es geht darum, die Ausbreitung ame­
rikanischen Rechts zu beschreiben, sowie Ursachen und Wirkun­
gen in einer ersten groben Skizze aufzuzeichnen. 

II. S Y M I ' T O M I i l i lNUR NL ;UL :N UliZLU'TION 

/. Die Ausbreitung des ius commune in Uuropa 

Um für die zu schildernden Erscheinungen ein Vergleichsmuster 
zu gewinnen, ist zunächst eine kurze Skizze des heutigen Ver­
ständnisses der Rezeption des römisch-kanonischen Rechts erfor­
derlich. An die Stelle früherer Auffassungen, die zwischen Früh-
und Vollrczcption oder zwischen theoretischer und praktischer 
Rezeption unterschieden und auch bezüglich der einzelnen Terri­
torien stark differenzierten, ist heute eine Betrachtungsweise ge­
treten, die den Vorgang in seiner Gesamtheit zu erfassen und zu 
beschreiben versucht. So spricht SCHLOSSER6 von einem «rechts-
kulturgcschiclitlichcn Phänomen», bei dem eine ganze Reihe von 

" I IANS SCIILOSSIR, Grundziigc der neueren 1'riv.itreehtsgescliiclue. I leidel-
berg, 5. Aufl. 1985, 38 IT.. 42. 
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Paktoren ineinandergreifen. Dieser Vorgang, der das Recht selbst 
und das Rcchtsverständnis grundlegend gewandelt hat, weist in 
weilen Teilen Europas, trotz mancher Unterschiede in Intensität 
und Ablauf, die gleichen Strukturen auf, woraus COING7 zu 
Recht ilie Polgcrung gezogen hat, dass die Ausbreitung des ius 
commune als ein gesamteuropäischer Vorgang betrachtet werden 
müsse. 

a) Ausgangspunkt dieses Vorgangs bildet die Verwissenschaft­
lichung des Rechts und die damit cinhergehende Entstehung ei­
nes wissenschaftlichen Studiums des Rechts an den obcritalieni-
schen und französischen Rechtsschulcn. 

Diese neuen Wissenschaftszentren zogen Studenten aus ganz 
Europa an, die als gelehrte Juristen in ihre Heimatländer zurück­
kehrten. Dort besetzten sie alsbald die Sclilüssclfunktioncii in Ver­
waltung, Justiz und Rechtspflege. Aus diesen Positionen heraus ver­
hallen sie dem «neuen» Recht zum Durchbruch. Auch hierbei 
wirkten neben den wirtschaftlichen und politischen Gegebenhei­
ten mehrere Paktoren zusammen: Einerseits waren die gelehrten 
Juristen von den Vorzügen des ius commune überzeugt, ande­
rerseits wirkte die Rationalität und Effizienz des Rechts überzeu­
gend, nicht zuletzt aber hatten die gelehrten Juristen ein starkes 
Eigeninteresse. Dieses beruhte darauf, dass sie mit der Ausbrei­
tung des ius commune nicht nur die getätigten Investitionen für 
das teure Studium amortisieren, sondern zugleich ihre eigene Po­
sition festigen und Machtzugcwinnc erzielen konnten, weil sie 
als einzige die neue Methode beherrschten. Der letzte Punkt ist 
von besonderer Bedeutung: Wichtiger als die Ausbreitung ein­
zelner Rcciitsinstitutc und Lehren des ius commune ist dessen 
Methode, kurz die Rationalisierung und Verwissenschaftlichung 
des Rechts und Rcchtsdcnkcns. Infolgedessen ist gerade im Hin­
blick aul die zu vergleichenden modernen Vorgänge zu betonen, 
dass ein wesentlicher Effekt der Ausbreitung des ius commune in 
der Durchdringung der lokalen Rechte mit derselben wissen-

' I I I X M U I C O I N I . . Oie europäische I'rivatrechtsgcschichtc ilcr neueren Zeit 
.ils einheitliches Inrschungsgcbict. in Jus commune Dd. I. ( lTankfuit /1967) 1 IT. 
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schaftliclien Methode bestand. A u d i dies unterstreicht die N o t ­

wendigkei t , den Prozcss, den w i r schlagwortart ig als Rezeption 

des römisch-kanonischen Rechts bezeichnen, in der oben darge­

legten Ganzheit zu betrachten. SCHLOSSI-K" hat dies auf fo lgende 

knappe formel gebracht: «Die neue Forschung sieht die Rezep­

t ion im gesamteuropäischen Rahmen und versteht sie als Ve rw is ­

senschaftl ichung des Rechtswesens, begleitet v o n einer g rund le ­

genden Veränderung der Rechtsvorstel lungen, die sich durch den 

Übergang der Rcchtslehrc, Rechtsprechung und Rechtssetzung 

auf einen Gclchrtcnstand vol lzog.» 

b) Für die hier zu schi ldernde En tw ick lung ist von wesen t l i ­

cher Bedeutung, dass dieser Vorgang selbst nur als Te i l einer 

universeller angelegten Veränderung des üi ldungswescns und 

der Gesamtkul tur zu verstehen ist. C O I N G spricht deshalb davon, 

dass man diesen ku l ture l len Rahmen am besten m i t dem von 

Li. R. CutntUS für die Literaturgeschichte geprägten Begr i f f des 

«lateinischen Mittelalters» erklären könne'1 . 

Dies führ t zu einer letzten Bemerkung, die für das Vorve r ­

ständnis unerlässlich ist: D ie lateinische Sprache war das Veh ike l , 

welches das ius c o m m u n e über die Alpen getragen hat. Es waren 

lateinische Wor te , die zuerst in deutschsprachige U rkunden e i n ­

drangen, und es war d ie lateinische Sprache als die Wisscnschafts-

und Kultursprache schlechthin, d ie die Verwissenschaft l ichung 

îles Rechts zu einein gesamteuropäischen Vorgang gemacht hat. 

2. Das amerikanische Zeitalter 

Knüpf t man an das l i i l d v o m lateinischen Mittelalter an, so kann 

man i hm m i t gutem Grund den Begr i f f «amerikanisches Zeital­

ter» ' " gegenüberstel len. Ich verstehe darunter die seit dem Z w e i ­

ten We l t k r ieg einsetzende, i m m e r wei ter und t iefer grei fende 

"A.a.O. (In.6), 42 in Ansclilviss an die grundlegenden Iwstliungen von 
IRANZ WIILACKÜR, l'rivatrcchtsgcstliiclitc der Neuzeit, 2.Aufl. 1967. 

'A .a .O. (1*11.7), 2. 
'" Vgl. dazu die Hinweise in l i i .58. 
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Amcrikanisicrung, die zunächst Westeuropa, in zunehmendem 
Masse aber auch alle anderen Regionen der Welt und schliesslich 
auch ilie kommunistischen Länder erfasst hat. Der Tatbestand als 
solcher ist bekannt und bedarf keiner Erläuterung. 

Als Ausdruck dieser Entwicklung kann die Dominanz der ame­
rikanischen Spruche gelten, die in allen Lebensbcrcichen Nieder­
schlag findet. Dabei geht es aber nicht nur um die Durchdrin­
gung unserer Alltagssprache mit Amcrikanism.cn oder darum, 
dass in weiten Teilen der Welt das Amerikanische fast die Funk­
tion einer zweiten Gemeinsprache erlangt hat. Im Uercich der 
Wissenschaften hat sich vielmehr die englische Sprache zur na­
hezu einzigen akzeptierten Kommunikationsform entwickelt. 
Dies gilt uneingeschränkt für die Naturwissenschaften, lässt sich 
aber in vielen anderen Gebieten (mit einer stets stärker werden­
den Tendenz) beobachten. Diese besondere Rolle der englischen 
Sprache in der internationalen Wisscnschattsdiskussion beruht 
nicht nul Zufall: Sie ist vielmehr Ausdruck einer Verlagerung der 
WmenschaJ'lszentrcn an die amerikanischen Spilzenunwersitälcn, die 
sich schon zwischen den Weltkriegen abzeichnete, seit dem 
Zweiten Weltkrieg aber in eklatanter Weise sichtbar geworden 
ist. Im nicht-naturwissenschaftlichen Uercich, in dem die Globa­
lisierung der Wissenschaften aufgrund der stärkeren Veranke­
rung im nationalen Milieu weniger rasch voranschrcitet und an 
vielfältige Uarrieren stösst, lassen sich derartige Verschiebungen 
schwerer feststellen oder gar «beweisen», nicht zuletzt deshalb, 
weil auch die Leistungen weniger messbar oder vergleichbar 
sind. Für den hier zu beurteilenden Sektor der Jurisprudenz gibt es 
jedoch eindeutige Indikatoren: Alle wirklich tiefgreifenden und 
weitreichenden Veränderungen unseres Rechts und unseres 
Rechtsverständnisses sind in der Nachkricgscpochc von Amerika 
ausgegangen (dazu unten IV). 
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3. Symptomatische Fakten und Beobachtungen 

Das Studium an einer amerikanischen Universität hat licutc in 
der Schweiz einen ähnlichen Stellenwert und eine vergleichbare 
Funktion wie im Mittelalter das Studium des ius commune. Da­
für gibt es eine Reihe von eindrucksvollen Uelegen: 

a) Die Situation an den Universitäten 

Der Schweizerische National fonds " vergibt jährlich soge­
nannte «Nachwuchsstipcndicn». Sie sollen «angehenden For­
schern..., die eine Lehrtätigkeit anstreben oder sich der For­
schung widmen wollen, die Möglichkeit verschaffen, ihre wis­
senschaftliche Ausbildung vornehmlich im Ausland zu vervoll­
ständigen». Die Statistik über die von den juristischen Kandida­
ten gewählten Wciterbildungsländcr ergibt für die Jahre 
1971-1986 folgendes Bild: 

Von insgesamt 171 Geförderten studierten 88 oder 51,5% in 
den USA; noch deutlicher wird der Trend, wenn man die achtzi­
ger Jahre gesondert betrachtet: Von 103 Stipendiaten gingen 64 
(das sind 62,1 %) an eine amerikanische Universität, um dort ein 
Postgraduicrtcn-l'rogramm zu absolvieren. Da die Auswahlkrite­
rien für die Vergabe der Stipendien bewusst elitär gehalten sind, 
ergibt sich aus den Zahlen als erstes Ergebnis: 

Nahezu zwei Drittel der (staatlich geförderten) Hochbegabten 
im Bereich der Jurisprudenz «vervollständigen ihre wissenschaft­
liche Ausbildung» durch ein Wcitcrbildungsstudiutn in Amerika. 
Zieht man in Betracht, dass primärer Zweck dieser Stipendien die 
gezielte Heranziehung des Nachwuchses für Lehre und For­
schung ist und dass diese Zielsetzung in erheblichem Umfang 
auch erreicht wird, so drängt sich ein weiterer Schluss auf: Von 
den zukünftigen Hochschullehrern im Bereich der Rechtswissen-

" Ich danke dem Nationalfonds für die Überlassung des Materials; die im 
folgenden mitgeteilten Beobachtungen werden durch persönliche Erfahrungen 
bestätigt, die ich als Mitglied der für die Vergabe der Stipendien zuständigen 
l-orschungskommission an der Universität liem gemacht habe. 
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schalt wird die Hälfte oder gar mehr über eine Ausbildung in 
den USA und einen amerikanischen Studicnabschluss verfügen. 

Damit wird sich eine Entwicklung verstärken, die schon heute 
punktuell zu beobachten ist; in bestimmten Fachbereichen (Wirt-
schaftsrecht, Verfassungsrecht) gehören Aus- und Weiterbildung 
in den USA gewissennassen zum beruflichen Standard für Hoch­
schullehrer: So ist es zwar Zufall, aber doch ein typisches Symp­
tom, dass der St. Galler Professor für Wirtschaftsrecht, Arnold 
Koller, sich zur Weiterbildung an der Universität Berkeley (Cali­
fornien) aufhielt, als ihm die Kandidatur für den Bundesrat ange­
tragen wurde. Auch in quantitativer Hinsicht lässt sich die Aus­
richtung auf die USA belegen: Von den 16 juristischen Ordina­
rien der Berner Universität haben sechs in den Vereinigten Staa­
ten einen Teil ihrer Aus- oder Weiterbildung absolviert und zum 
Teil sogar an amerikanischen Universitäten gelehrt; die meisten 
von ihnen - und darüber hinaus auch weitere Fakultätsmitglicdcr -
begeben sich regelmässig zur «Fortbildung» in die USA. 

b) Die Situation in Industrie und Advokatur 

Am linde der Prüfungsperioden kommen jeweils zahlreiche, 
meist überdurchschnittlich gute Studenten und bitten um Emp­
fehlungsschreiben. Sehr häufig handelt es sich dabei um Bewer­
bungen für ein Wciterbildungsstudium an einer amerikanischen 
Universität, das sie aus eigenen Mitteln finanzieren wollen. Die 
Antworten auf die Frage nach den Beweggründen ergaben ein -
für mich überraschend - einhelliges Bild. Neben einem durchaus 
glaubwürdigen, aber sehr allgemeinen Wcitcrbildungsintcressc 
wurden zwei Punkte genannt: 

- Das amerikanische Recht sei ausserordentlich wichtig, wenn 
man eine Stelle in der Industrie oder bei einer Bank suche. 

- Eine Ausbildung in Amerika sei unerlässlich, wenn man in 
der Ailvokatur «etwas werden will» (manche sprechen von einer 
Art «Einstcllungsbcdingung»). 

Inwieweit diese Einschätzungen zutreffen, lässt sich ohne 
breit abgestützte Abklärungen auf dem Arbeitsmarkt nicht fest-
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stellen. Immerhin gibt es einige Anhaltspunkte, so etwa die fo l ­
gende Anzeige: «Im Auftrage eines gut eingeführten Notariates 
suchen wir auf den 1. April 1988 oder nach Vereinbarung Ju­
risten) mit bernischem Notariatspatent zur Unterstützung des 
Notars und zur Vorbereitung auf höchst interessante Aufgaben. 
In der ersten Zeil werden Sie sich während einem Drillet der Arbeitszeit 
in der amerikanischen Rechtsspruche und Gesetzgebung weiterbilden. 
Die Kosten werden vollumfänglich übernommen. ...» I2 

Wenn es sich dabei auch vielleicht nur um einen, allerdings 
symptomatischen, Einzelfall handelt, so weiss ich doch aus zahl­
reichen Gesprächen mit ehemaligen Absolventen, die in der In­
dustrie und in Grossbankeu tätig sind, dass sie ohne Kenntnisse des 
amerikanischen Rechts den Anforderungen der Stelle nicht ge­
wachsen wären. Während dies nur sehr punktuelle und persönli­
che Eindrücke sind, lässt sich die Situation in der Advokatur 
leichter verifizieren. 

Ich habe mich mit einer Umfrage an die grösseren Sozietäten 
in Zürich gewandt, um einen ersten Anhaltspunkt zu gewinnen: 
Von den befragten I3üros haben nahezu alle geantwortet. Die 
Auswertung der Fragebogen ergibt folgendes Dilti: 
Tätige Juristen insgesamt: 261, 
- davon haben eine amerikanische Zusatzausbildung: 

128 = 49%; davon 
- LL.M: 52 = 19,97», 
- MCL/J : 35 = 13,4%, 
- andere amerikanische Juristenausbildung: 41 = 15,7%. 

Dieser Dcfund bedarf in verschiedener Hinsicht der Erläuterung. 
Ahnlich wie im akademischen Bereich ist eine Verstärkung des 
Trends bei den jüngeren Juristen festzustellen. Während unter 
den älteren Partnern amerikanische Studienabschlüsse noch eher 
eine Ausnahme darstellen, bilden sie unter den jüngeren fast die 
Kegel. Darüber hinaus haben verschiedene üüros darauf hinge­
wiesen, dass sie von ihren jungen Mitarbeitern erwarten, dass 

'•' Inserat im «Hund* vom 20.1:cbruar 1988, Hervorhebung nicht im Original. 
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diese vor der endgül t igen Aufnahme in die Sozietat zur Ausb i l ­

dung nach Amer ika gehen. Bezieht man das m i t e in , so dürf te 

der Durchschni t t bei den jüngeren Anwä l ten schon heute bei 

6 0 % liegen und in Zukun f t noch steigen. Andererseits bedart 

das Ergebnis insofern eine Rc la t iv ic rung, als Zür ich nicht für 

«die Schweiz» repräsentativ ist. Indessen k o m m t es darauf auch 

gar nicht an: r.nlschcidend ist die Si tuat ion in den üa l lungs- und 

Dicnst lc is tu i igszcntren; denn hier werden einerseits zahlcnmäs-

sig die weitaus meisten Rechtsstreit igkeiten ausgetragen, zum an­

dern massieren sich dor t die «grossen» Fälle. 

Insofern sind die für Zü r i ch ermi t te l ten und in ähnlicher 

Weise vermut l i ch für Gcnl\ tendenzie l l auch für Basel und l i e m 

zutreffenden Z i h l e n ausserordentl ich aufschlussreich; denn sie 

zeigen, dass in den grossen Advokaturbüros, die au f die Rcchts-

cn tw ick lung des Lindes massgebenden Einfluss ausüben, ein 

ähnlicher T rend zu beobachten ist w ie in den Univers i tä ten: Ein 

erheblicher Te i l der prakt iz ierenden Juristen ver fügt über eine 

amerikanische Ausb i ldung , unter den jüngeren wächst der An te i l 

stetig und erreicht w ie be im akademischen Nachwuchs bald die 

Z w e i - D i i t tc l -Grenzc. 

I I I . l i lN LRSTtR 15LPUND 

1. W e n n aus den e rmi t te l ten Pakten und den gemachten Ueob-

achtungen im fo lgenden Schlüsse gezogen werden , so müssen 

diese m i t verschiedenen bereits angedeuteten Vorbehal ten und 

Einschränkungen versehen werden . D i e Uefundc sind part iel l 

und punktue l l . So beziehen sich die Zahlen aus der Praxis auf die 

grossen Advokaturbüros, die über internat ionale Kontakte ve r f ü ­

gen und in Arbeitsst i l und Struktur i m m e r mehr den amer ikan i ­

schen law- f i rms ähneln. Es fehlen Angaben über die kleineren 

Büros ebenso w i e über d ie Ve rwa l t ung und die Justiz. D ie H i n ­

weise auf die Si tuat ion in Industr ie und Hanken beruhen auf per­

sönl ichen E indrücken; dagegen basieren die Aussagen über den 
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Hochscliulbcrcich zwar auch auf persönlichen Wahrnehmungen, 
die aber weitgehend durch Zahlen belegt werden können. Insge­
samt gesehen glaube ich dennoch, dass ungeachtet dieser not­
wendigen Relativierung erste Folgerungen möglich sind. 

2. Die skizzierte Entwicklung weist deutliche, teilweise ver­
blüffende Parallelen zur Ausbreitung des ins commune auf: 

a) Die Aus- oder Weiterbildung an amerikanischen Universi­
täten ist heute schon weit verbreitet; sie erleichtert oder ermög­
licht gar erst den Zugang zu den juristischen Spitzenpositionen, 
zumindest in den geschilderten Bereichen. Infolgedessen streben 
immer mehr junge Juristen eine derartige Zusatzausbildung an '•'. 
Dabei werden sie, wie die begabten jungen Leute im Mittelalter, 
von staatlichen Institutionen unterstützt; sie sind aber - auch in­
sofern besteht die Parallelität - durchaus bereit, die hohen Ko­
sten selbst zu tragen, weil sich die Reise über den Atlantik ge­
nauso wie im Mittelalter diejenige über die Alpen als gute Inve­
stition erweist: Sie ebnet den Weg zu den juristischen Schlüssel-
lunktioncn, in denen sich die Kosten (für den Staat wie für den 
Einzelnen) bald amortisieren. Infolgedessen darf man die Pro­
gnose wagen, dass am Ende dieses Jahrhunderts die Elite der 
schweizerischen Jurisprudenz zu einem grossen Teil, der sich 
zwischen 50 und 75"/» bewegen dürfte, aus Juristen besteht, die 
eine amerikanische Aus- oder Weiterbildung absolviert haben. 
Es liegt auf der Hand, dass allein dieser Umstand nicht ohne 
Auswirkungen auf das nationale Recht und dessen Verständnis 
bleiben kann. Ob sich daraus ähnliche Konsequenzen ergeben 
wie aus dem Vordringen der gelehrten Juristen im Mittelalter, 
kann erst im Zusammenhang mit einer Reihe weiterer paralleler 
Erscheinungen und Faktoren beurteilt werden. 

" Aufschlussrcich mul zugleich die Tendenz bestätigend sind die zahlrei­
chen Lrfahrungsbcrichtc junger Juristen, die in den Ausbildiing.szeilsihriltcn 
erscheinen: Hlr die Schweiz siehe etwa CHRISTOPH DE WLCK, «Master of Com­
parative Jurisprudence Dcgrce I'rogram» au der New York Univcrsity School 
of Law, sowie UOLF KUHN, "Orientation in the U.S.Legal System» an der Geor­
getown Univcrsity, Washington DC, beide in recht l'JH5 40ff. und 142ff. 
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b) Eine dieser wesentlichen Parallelen zur mittelalterlichen 
Rezeptton bildet die Einbettung der hier geschilderten Entwick­
lung in tien als Ainerikanisicrung bezeichneten globalen Prozcss. 
Die Attraktivität des amerikanischen Rechts beruht nicht zuletzt 
auf seiner Universalität, die derjenigen des mittelalterlichen ius 
commune vergleichbar ist. Sowie jenes im Zweifel regionalen 
Rechten vorgezogen w u r d e ' 1 , dominiert in der internationalen 
Vertrags- und Schiedsgerichtspraxis ganz eindeutig das amerika­
nische Recht als dasjenige mit der breitesten Akzeptanz. Dass 
hierbei wiederum die Universalität der englischen Sprache die 
gleiche Rolle spielt wie im Mittelalter das Latein, verdeutlicht 
nur das Zusammenwirken aller Paktoren, die die Amerikanisie­
rung immer weiter vorantreiben. Zu diesen Faktoren gehört na­
türlich auch die politische und ökonomische Dominanz der 
USA, welche sich vor allem im Dercich der materiellen Rczcp-
tionsprozessc niederschlägt, die im folgenden zu schildern sind. 

IV. EINZELNE ÜUERNAHMUVORGÄNGE 

/. Vorbemerkungen zur Terminologie 

Auch wenn man, wie oben dargelegt, die Rezeption von Recht 
nur gesamthaft als ein sozio-kulturellcs Phänomen begreifen und 
erklären kann, so weisen doch die Erscheinungsformen der 
Übernahme eine grosse Bandbreite auf. In der rcchtshistorischcn 
und in der rechtsvergleichcndcn Literatur hat man deshalb ver­
sucht, bestimmte Kategorien zu bilden, indem man etwa zwi­
schen «transler», «transplantation», «importation» und «récep­
tion» unterscheidet1 5 . Eine nähere Betrachtung zeigt jedoch 

" Dazu WII-CANI), Die |>riv.itrechtliclicn Rcchtsquellcn des usus modernus, 
in Akten des 26. Deutschen Rcchtshistorikcrtagcs, hrsg. von Durren SIMON, 
Frankfurt 1987, 237 IT. sowie unten bei Pn.55. 

15 Vgl. z. li. MAX RIIMNSTCIN, Types of Réception. Annales des la Faculté de 
droit d'Istanbul 1956, 31 ff.; ALAN WAISON, Legal Transplants, Edinburgh 
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rasch, dass derartige ücgriffsbildungcn zur Erklärung und lic-
schreibung konkreter Rezeptionsvorgänge wenig beitragen. Im 
folgenden wird deshalb bewusst auf eine Klassifizierung verzich­
tet und auf die Struktur, die Intensität und den Ablauf der zum 
Teil stark voneinander abweichenden Vorgänge abgestellt. 

2. Neue Gcsclidflslypen 

a) Relativ einfach zu erklären ist die Ausbreitung einer Reihe von 
Geschäftsarten, die vor dem Zweiten Weltkrieg in Europa prak­
tisch unbekannt und auch vor einigen Jahren noch nicht jeder­
mann geläufig waren. Symptomatisch dafür ist eine Publikation 
der Universität St. Gallen, die den Titel trägt: «Neue Vertragsfor­
men der Wirtschaft: Leasing, Factoring, Franchising» '*. Die Liste 
der im Titel angeführten Geschäfte spricht für sich, liei all diesen 
Vertragstypen handelt es sich um Geschäftsformen, die im ame­
rikanischen Wirtschafts- und Rechtssystem überwiegend schon 
zwischen den beiden Weltkriegen entstanden sind. Im Rahmen 
und als Teil der «Amerikanisierung» haben sie sich nach dem 
Zweiten Weltkrieg schrittweise ausserhalb der USA etabliert und 
werden heute nahezu weltweit verwendet. 

b) Uctrachtet man die Ausbreitung unter dem Aspekt der Re­
zeption, stellt man fest, dass zunächst weniger die Übernahme 
der amerikanischen Rechtsfiguren als diejenige der Wirtschafts­
formen im Vordergrund stehen. Es waren primär die mit den 
Geschäflstypcn Leasing, Factoring und Franchising verbundenen 
neuen wirtschaftlichen Möglichkeiten, die zu ihrer Übernahme 
angeregt haben. Dabei haben die Vormachtstellung der amerika­
nischen Wirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg und insbeson-

1974, sowie auf breiter ll.isis und mit umfassender Literaturzusammenstellung 
M I C I I I L A m o r , Cher die Arten des «Rcchts-Transfcrs», in: Umstellung und 
Wandel rechtlicher Traditionen, Historische Anthropologie Ud.2, hrsg. von 
WOLIC.ANC FIKENTSCHER (Freiburg 1980), 221 IT. 

"• Hrsg. von liRNsr K R A M I R . liern 1985. 
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dere die multinational tätigen Konzerne entscheidend zu ihrer 
Verbreitung beigetragen '7. 

.?. Neue Rechtsßgnren 

a) Dass im Rahmen dieser Entwicklung mehr die Übernahme 
neuer Gcschäftstypcn im Hinblick auf ihre wirtschaftlichen Vor­
teile als die Übernahme von formellen Rechtsfiguren den Aus­
schlag gab, liisst sich anschaulich am Beispiel des Leasing aufzei­
gen. Während man beim Factoring und beim Franchising in bc-
zug auf die rechtliche Einordnung noch ohne weiteres an tra­
dierte Modelle anknüpfen konnte, stiess nämlich die Integration 
des Leasing IH in die kontinental-europäischen Rechtsordnungen 
auf grosse Schwierigkeiten. 

Dies liegt darin, dass die Grundkonzeption des Leasing auf ei­
ner uns heute fremden Sachenrechtsordnung beruht, die das Ne­
beneinander verschiedener Eigentumsformen und eine funktio­
nelle Aulteilung des Eigentums kennt. Ein derartig geteiltes Ei­
gentum war auch dem mittelalterlichen Recht bekannt; es ist 
jedoch in den kontinental-europäischen Rechtsordnungen im 
Laufe des 19. Jahrhunderts durch den römisch-rechtlichen Eigen­
tumsbegriff verdrängt worden " . Auf der Basis dieses Eigcntuinsbc-
griffes lassen sich aber Rechtsfiguren wie Leasing nicht nachbilden. 

" Insoweit zutreffend ROLI> STÜUNEH, Der Justizkontlikt zwischen U.S.A. 
und Europa, in dem Saininelhand Der Justizkontlikt mit den Vereinigten Staa­
ten von Amerika, hrsg. von WALIIILR IIADSCIIEID (Bielefeld 1986). 38IT. 

'" Vgl. dazu und zum folgenden die breit angelegte Untersuchung von MA-
HIO GtUVANOU, l.e crédit-bail (leasing) en Europe (l'aris 1980), sowie für die 
Schweiz zuletzt WALTER LÜKM/UERND STAUDLH. in: Neue Vertragsformen (oben 
lii. 16), 43 ff. 61 II". 

" '/M den historischen Hintergründen und zum folgenden WIEC.ANÜ, Der 
abstrakte LigcnluinsbcgrilT, in: Wissenschaft und Kodifikation des l'rivatrcclus 
im 19. Jahrhundert, hrsg. von HELMUT COINC/WALTER WILHELM, Ud. III (Frank­
furt 1976), 118 IT., sowie WIEGAND, Numerus clausus der dinglichen Rechte, 
in: Wege europäischer Rechtsgcschichte, hrsg. von GERHARD KÖHLER (Ucm 
1987), 623 IT. 
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Während man in Belgien und Frankreich immerhin versucht hat, 
dem Problem durch gesetzliche Sonderregelungen Rechnung zu 
tragen, war in der Schweiz und in Deutschland die Rechtspre­
chung gezwungen, zu Umwcgkonstruktioncn zu greifen. Sic hat 
nach der traditionellen Methode versucht, die neue Geschäftsart 
«Leasing» einem der im Gesetz vorhandenen Vertragstypen zu­
zuordnen. Vom Muster der Gcbrauchsübcrlassung ausgehend, 
hat man die mict- oder pachtrcchtlichcn Regeln auf das Leasing­
geschäft entsprechend angewendet. Das ist die Ursache dafür, 
dass die Judikatur bis heute der Erscheinung Leasing nicht ge­
recht wird. In Deutschland hat sich das dahin ausgewirkt, dass 
man mit Hilfe des Gesetzes über die Allgemeinen Geschäftsbe­
dingungen20 das Leasing in ein mictrcchtlichcs Prokrustesbett 
gezwängt hat. Auch in der Schweiz sind Tendenzen in dieser 
Richtung erkennbar; sie laufen sämtlich darauf hinaus, die Risi­
koverteilung und die Gcwährlcistungsproblemc nach den über­
kommenen Mustern der Gcbrauchsübcrlassungsverträge zu ord­
nen. 

Dieses Vorgehen muss aber notwendigerweise zu inadäquaten 
Lösungen führen21. 

b) In ganz ähnlicher Weise stellt sich die Situation im Trcu-
hamirecht22 dar. Auch hier hat sich im Laufe des 19.Jahrhunderts 
unter dem Linfluss des pandektistischen Rcchtsdcnkcns der rö­
misch-rechtliche liigentumsbegriff durchgesetzt und die dem 
germanischen Recht bekannten Treuhandfiguren verdrängt. Das 
schweizerische Recht hat seither konsequent an der Linheitlich-

'" Dazu unten 5.c.bb. 
21 Immerhin ist in der Schweiz erkannt worden, dass die Übertragung des 

Leasinggutes auf den Leasingnehmer diesem funktionell eine Eigcntümcrstcl-
lung einräumt; infolgedessen ziehen viele Autoren mit guten Gründen in Er­
wägung, das Lcasinggut bei Konkurs des Leasingnehmers im Hinblick auf diese 
Punktion in analoger Anwendung von Art. 717 ZCU in die Masse fallen zu las­
sen; Nachweise bei STAUDUR (I'IJ. 18). 

" Grundlegende Darstellung auf rcchtsvcrglcichcndcr und rcchtshistorischcr 
Basis, HELMUT COING, Die Treuhand kraft privaten Rechtsgeschäfts (München 
1973). 
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keit des lügen tunisbegriff es festgehalten und alle Schritte in 
Richtung auf eine funktionelle Eigentumsteilung abgewehrt2-'. 
Infolgedessen sind auch die Überlegungen des Schweizerischen 
Juristent.iges sowie die Vorschläge verschiedener Autoren im ge­
samten deutschsprachigen Raum, die auf eine Rezeption der 
Rechtsfigur des Trusts abzielen, im Ergebnis ohne Erfolg geblie­
ben24. Ähnlich wie im Bereich des Leasing versucht man auch 
bei der Treuhand mit Hilfe schuldrcchtlichcr Umwegkonstruk­
tionen den wirtschaftlichen Gegebenheiten Rechnung zu tragen. 

c) Zusammenfassend zeigen die Betrachtungen zu Leasing und 
Treuhand folgendes: Während das Leasing sieh aufgrund der da­
mit verbundenen wirtschaftlichen Vorzüge trotz der dogmati­
schen Schwierigkeiten durchgesetzt hat, lässt sich eine ähnliche 
Entwicklung bei der Treuhand nicht feststellen. Dies beruht 
wohl darauf, dass hier zwar auch ein Interesse an der Einführung 
des Trust vorhanden wäre, dieses jedoch nicht die gleiche 
Durchschlagskraft wie beim Leasing hat. Ungeachtet des unter­
schiedlichen Ausgangs wird in beiden Rillen ein für die Betrach­
tung des Rezeptionsvorgangs wichtiger Aspekt sichtbar: Im Be­
reich des materiellen Rechts stehen der Übernahme häufig Un­
terschiede in der dogmatischen Struktur entgegen, so dass sie nur 
mit Hilfe von Umwegkonstruktionen möglich ist. Andererseits 
aber zeigen die Entwicklungen von Leasing und Treuhand, dass 
Rezcptiummr$äit£e - im Gegensatz zu den erwähnten schlichten 

•" Dazu und zum folgenden WIUGANIJ, Bemerkungen zur Entwicklung des 
Treuhaiidrechts in der Schweiz und in Deutschland, in: Europäisches Rechts­
denken in Geschichte und Gegenwart, hrsg. von NoNUUHT HOHN (München 
1982) Ud.2, 565 ff. 

" Vgl. insbesondere das Referat von FHIKDKICII GUULER. Uestcht in der 
.Schweiz ein llcdürfnis nach Einführung des Instituts der angelsächsischen Treu­
hand (trust)?. / S R 1954 1 19a ff., sowie allgemein die Studie von HEIN Körz. 
Trust und Treuhand (GiUtingcn 1963). Das Fürstentum Liechtenstein hat dage­
gen eine bewusste Rezeption des trusts im Wege der Gesetzgebung durchge­
führt, dazu KLAUS UILDHRMANN, Die Treuhänderschaft des liechtensteinischen 
Rechts, dargestellt an ihrem Vorbild, dem Trust des Common Law (Dem 
1981). 
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